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Bezirksausschuss I - Geisweid 

 
05.06.2001
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19.09.2001

 
Betreff: 
 
Bebauungsplan Nr. 248 "Steimel" im Stadtteil Siegen-Obersetzen 
hier: 
- Auf § 31 GO NW wird hingewiesen 
- Ergänzung / Erweiterung des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 248 "Steimel" 
  Aktualisierung des Aufstellungsbeschlusses vom 10.02.1999 
- Abwägung des Ergebnisses der Bürgerbeteiligung 
- Abwägung des Ergebnisses der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) sowie Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden 
- Beschluss des Planentwurfes und seiner öffentlichen Auslegung 
 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt: 
 
1.1 die im Rahmen der Bürgerbeteiligung gem § 3 (1) BauGB und der Beteiligung der Träger öffentlichen Belange gem. § 4 

(1) BauGB vorgebrachten Anregungen zu dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf Nr. 248 "Steimel" 
gemäß der der Vorlage als Anlage 1 beigefügten Abwägung zu behandeln; die Anlage ist Bestandteil 
der Beschlussfassung; 

 
1.2 es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Nachbargemeinden durch den Bebauungsplan Nr. 248 "Steimel" 

nicht berührt werden; 
 
1.3 gem. § 2 (4) BauGB den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 248 "Steimel" vom 10.02.1999 zu 

aktualisieren und das Plangebiet im Süden und Westen gemäß Übersichtsplan (Anlage 3 zur Vorlage) 
zu erweitern; 



Vorlage  1170/01 Seite  2  
 

 

 
... 

 
1.4 gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 248 "Steimel" und seine öffentliche Auslegung mit 

Begründung (Anlagen 3 und 4 der Vorlage). 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




